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2.9.5 Abgrenzung der Erlaubnis nach 
§ 29 Abs. 2 StVO zur verkehrs-
rechtlichen Anordnung nach § 45
Abs. 1 StVO und zur Ausnahme -
regelung nach § 46 StVO

Nach der StVO werden grundsätzlich 3 Tatbestände
unterschieden:

1) die Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 StVO

2) die Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO

3) die verkehrsrechtliche/verkehrsbehördliche Anord-
nung nach § 45 Abs. 1 StVO

Diese 3 Tatbestände sind voneinander zu trennen. Sie
unterscheiden sich grundsätzlich nach Inhalt, Zweck
und Ausmaß. Für die einzelnen Tatbestände sind
unterschiedliche Verfahrensweisen vorgesehen.

In der Praxis erfolgt diese grundsätzliche Trennung
und Unterscheidung der Sachverhalte nicht immer
eindeutig. Für das Verwaltungshandeln ist diese
grundsätzliche Unterscheidung von großer Bedeu-
tung. 

Insbesondere kann es zu verwaltungsrechtlichen Pro-
blemen kommen, wenn die Maßnahmen nicht eindeu-
tig nach den vorliegenden Tatbeständen und Normen
unterschieden werden. Eine falsche oder unsachge-
mäße Anwendung der Vorschriften führt zu Rechtsfeh-
lern, die gerichtlich angreifbar sind. In der Praxis ist
für die Erlaubnis einer Veranstaltung in rechtlicher
Hinsicht wichtig, 
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• wer Adressat der verkehrsbehördlichen Maßnahme
ist, 

• wer die Beschilderungsanordnung wie umzusetzen
hat,

• wer Auflagen der Erlaubnis zu beachten und zu
vollziehen hat und

• wer Bestätigungen und Nachweise vorzulegen hat.

Zu Nr. 1 

Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 StVO

Eine Erlaubnis für eine Veranstaltung auf öffentlichem
Verkehrsgrund ist nach § 29 Abs. 2 StVO dann erfor-
derlich, wenn öffentliche Verkehrsflächen (Straßen)
mehr als verkehrsüblich in Anspruch genommen wer-
den. Mit der Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 StVO wird dem
Antragsteller erlaubt, eine Veranstaltung auf öffent-
lichen Verkehrsflächen abzuhalten. Verkehrsflächen
werden durch eine Veranstaltung übermäßig benutzt
(„übermäßige Straßenbenutzung“) und mehr als ver-
kehrsüblich in Anspruch genommen. In der Regel wer-
den Straßen stets dann nicht mehr verkehrsüblich ge-
braucht, wenn Straßen wegen der Anzahl der Veran-
staltungsteilnehmer, deren Verhalten oder wegen der
Fahrweise der beteiligten Fahrzeuge übermäßig in An-
spruch genommen werden.

Anwendbarkeit der StVO und § 29 Abs. 2 StVO 

Anwendbar ist § 29 Abs. 2 StVO auf alle öffentlichen
Verkehrsflächen. Dieser Grundsatz und diese Begriff-
lichkeit sind im gesamten Verkehrsrecht zu finden.
Man spricht von „öffentlichen Straßen“ bzw. „öffent -
lichem Straßenverkehr“ sowohl im Bereich der Fahr-
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zeugzulassungsverordnung (vgl. § 1 Abs. 1 StVG) als
auch im Bereich der Fahrerlaubnisverordnung (vgl.
§ 2 Abs. 1 StVG). Im Umkehrschluss heißt das, dass die
Anwendung der entsprechenden Vorschriften aus-
scheidet, wenn kein öffentlicher Straßenverkehr vor-
liegt. Öffentlicher Straßenverkehr findet auf allen Flä-
chen statt, die jedermann zum Gebrauch zur Verfü-
gung und offen stehen. 

Wenn der Eigentümer oder Verfügungsberechtigte ei-
ner Verkehrsfläche duldet, dass ein unbestimmter Per-
sonenkreis auf der Verkehrsfläche verkehrt, dann
kann man von einer öffentlichen Verkehrsfläche aus-
gehen. 

In diesem Zusammenhang spricht man von einer fak-
tisch öffentlichen Verkehrsfläche. Der Grundsatz der
öffentlichen Verkehrsfläche ist unabhängig von einer
verwaltungsrechtlichen Widmung anzusehen. Auf fak-
tisch öffentlichen Verkehrsflächen oder auch tatsäch-
lich öffentlichen Verkehrsflächen ist die StVO voll
 umfänglich anwendbar. Rechtsbeziehungen in zivil-
rechtlicher Natur, zwischen einem privaten Eigentü-
mer einer Verkehrsfläche und dem Benutzer dieser
Verkehrsfläche, sind für die Anwendbarkeit der StVO
unerheblich. Dies hat zur Folge, dass Verstöße gegen
die StVO auch auf entsprechenden Flächen mit Buß-
geld nach § 49 StVO geahndet werden können. 

Privatrechtliche Ansprüche des Eigentümers ei-
ner Verkehrsfläche gegenüber dem Verkehrsteil-
nehmer

Privatrechtliche Ansprüche des Eigentümers gegen -
über dem Benutzer der Verkehrsfläche können jeder-
zeit geltend gemacht werden (z. B. § 858 oder 1004
BGB). 

Öffentlicher
Straßenverkehr 
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Der Eigentümer einer Verkehrsfläche kann den Status
der Nutzung jederzeit ändern. Die Privatfläche darf
der öffentlichen Nutzung entzogen werden. Hierzu hat
der Eigentümer entsprechende Vorkehrungen zu tref-
fen. Beispielsweise, dass der faktisch öffentliche Stra-
ßenverkehr mittels Schrankenanlage unterbunden
wird. Diese Möglichkeit des Eigentümers einer fak-
tisch öffentlichen Verkehrsfläche ist Ausfluss aus
Art. 14 GG (Eigentumsgarantie).

Verkehrsfläche nach Straßenrecht, Anwendbar-
keit des Straßenrechts

Das Straßenrecht (FStrG, BayStrWG) ist in diesem Zu-
sammenhang nicht anwendbar und unabhängig von
der StVO zu betrachten. Das Straßenrecht ist im Grun-
de nur auf öffentlich gewidmeten Verkehrsflächen an-
wendbar. Auf Privatflächen, die faktisch öffentlich
sind, kommt das Straßenrecht nicht zur Anwendung.
Für die Anwendung des Straßenrechts ist in der Regel
eine verwaltungsrechtliche Widmung erforderlich. Mit
der Widmung erhält eine Straße die Eigenschaft einer
öffentlichen Straße. 

Mit der Widmungsverfügung werden alle Flurstücke
erfasst, die als öffentliche Straße gelten sollen. Eine ge-
naue Dokumentation wird mit der Widmung und mit
der Eintragung in das Bestandsverzeichnis bei der
 zuständigen Kommune sichergestellt. Mit der Wid-
mungsverfügung und Eintragung ins Bestandsver-
zeichnis kann genau festgestellt werden, welches
Grundstück die Eigenschaft einer gewidmeten Ver-
kehrsfläche erhalten hat. Diesbezüglich gibt es zwar
Sonderfälle, aber im Wesentlichen handelt es sich in
diesem Rechtsbereich immer um öffentlich-rechtlich
gewidmete Verkehrsflächen. Mit Widmung und Eintra-

Öffentlich gewid-
mete Verkehrsfläche
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gung ins Bestandsverzeichnis wird die Anwendbarkeit
des öffentlichen Rechts sichergestellt. 

Abgrenzung Privatfläche zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche im Sinne der StVO

Ein entscheidendes Indiz für die Abgrenzung Privatflä-
che zur öffentlichen Verkehrsfläche sind die äußer -
liche Erkennbarkeit und der Eindruck, der dem Ver-
kehrsteilnehmer vermittelt wird. 

Im Grunde muss äußerlich für jedermann ersichtlich
sein, dass eine Privatfläche nur für private Zwecke ge-
nutzt werden soll. Die Nutzung durch die Allgemein-
heit muss durch erkennbare Maßnahmen ausge-
schlossen sein. 

In der Rn. 2 der VwV zu § 1 StVO ist die Abgrenzung
Privatfläche zur öffentlichen Verkehrsfläche rechtlich
gut beschrieben. Danach findet öffentlicher Straßen-
verkehr auch auf nicht gewidmeten Straßen statt,
wenn diese mit Zustimmung oder unter Duldung des
Verfügungsberechtigten tatsächlich allgemein benutzt
werden. Dagegen ist der Verkehr auf öffentlichen Stra-
ßen im Sinne der StVO nicht öffentlich, solange die
Verkehrsflächen, z. B. wegen Bauarbeiten, durch Ab-
sperrschranken oder ähnlich wirksame Mittel für alle
Verkehrsarten gesperrt sind.

Benutzung der Straße (öffentliche Verkehrsflä-
che) für eine Veranstaltung nach StVO

Wird eine Straße (öffentliche oder faktisch öffentliche
Verkehrsfläche) für eine Veranstaltung benutzt, han-
delt es sich um eine übermäßige Straßenbenutzung.
Die StVO ist anwendbar. Für eine entsprechende Ver-
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anstaltung ist nach § 29 Abs. 2 StVO eine Erlaubnis
erforderlich . 

Eine Straße wird dann im Sinne der StVO mehr als ver-
kehrsüblich für eine Veranstaltung benutzt, wenn sie
im Grunde über den Gemeingebrauch benutzt wird.
Das ist bei Veranstaltungen auf der Straße regelmäßig
anzunehmen. 

Zusammenspiel von Straßenrecht und StVO

Neben der übermäßigen Straßenbenutzung nach der
StVO liegt auch regelmäßig eine Sondernutzung der
Straße vor, wenn die Veranstaltung auf einer gewid-
meten Verkehrsfläche stattfindet. 

Erlaubnispflicht nach der StVO und Sondernut-
zungspflicht nach Straßenrecht

Neben der Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 StVO für eine
Veranstaltung auf öffentlichem Verkehrsgrund ist eine
Sondernutzungserlaubnis nach Straßenrecht erforder-
lich (§ 8 FStrG oder Art. 18 BayStrWG). Der Gesetzge-
ber hat hierzu mit einer Verfahrenskonzentration be-
wirkt, dass 2 parallele Verwaltungsverfahren zu einem
Verfahren zusammengefasst werden können. Eine
Sondernutzungserlaubnis und eine Erlaubnis nach der
StVO werden in einem Verwaltungsverfahren zu-
sammengefasst. Die Straßenverkehrsbehörde ist die
Behörde, die sowohl die Erlaubnis nach § 29 Abs. 2
StVO erteilt und zugleich die Sondernutzungserlaub-
nis nach Straßenrecht im Einvernehmen mit dem Stra-
ßenbaulastträger erteilt. 

Sondernutzung
der Straße

Verfahrens -
konzentration
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Konzentration der Sondernutzungserlaubnis in
der Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 StVO

In der Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 StVO wird die erfor-
derliche Sondernutzungserlaubnis nach Straßenrecht
integriert (§ 8 Abs. 6 FStrG oder Art. 21 BayStrWG).
Hierzu wird von der zuständigen Straßenverkehrsbe-
hörde im Rahmen eines Anhörverfahrens das Einver-
nehmen des zuständigen Straßenbaulastträgers einge-
holt. Die von der Straßenbaubehörde geforderten Auf-
lagen, Bedingungen und Sondernutzungsgebühren
sind dem Veranstalter in der Erlaubnis aufzuerlegen.  

Auflagen und Bedingungen, die von der Erlaub-
nisbehörde gegenüber dem Veranstalter verfügt
werden

Die Behörde setzt mit der Erlaubnis entsprechende
Auflagen und Bedingungen nach der VwV-StVO und
Sondernutzungsauflagen nach Straßenrecht fest. Der
Veranstalter hat die Auflagen entsprechend der Er-
laubnis zu beachten. 

Die von der Erlaubnisbehörde geforderten Nachweise
und Erklärungen hat der Veranstalter vor Veranstal-
tungsbeginn vorzulegen. Grundlage für die Erlaubnis-
erteilung ist für die Genehmigungsbehörde die vom
Bundesminister für Verkehr erlassene Verwaltungsvor-
schrift zum § 29 Abs. 2 StVO. Insbesondere sind die
Randnummern 4–66 der VwV zu § 29 Abs. 2 StVO für
die Erlaubniserteilung maßgeblich und einschlägig.
Für die Sondernutzungserlaubnis nach Straßenrecht
sind die Straßengesetze (FStrG, BayStrWG, Landesstra-
ßengesetz je nach Bundesland) einschlägig. 

Länderspezifische
Straßengesetze
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Verhältnis Antragsteller zur Erlaubnisbehörde

Das Verhältnis Antragsteller zur Genehmigungsbehör-
de ist mit anderen Verwaltungsverfahren vergleichbar
(z. B. Baugenehmigung, Gaststättenerlaubnis, gewer-
berechtliche Erlaubnis usw.). Der Antragsteller hat die
von der Erlaubnisbehörde geforderten Unterlagen bei-
zubringen. Die Behörde entscheidet nach Sachlage
und erteilt die Erlaubnis gegenüber dem Antragsteller. 

Die Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 StVO ist ein begünsti-
gender Verwaltungsakt nach § 35 VwVfG. Die von der
zuständigen Behörde erteilte Erlaubnis nach § 29
Abs. 2 StVO erfüllt alle Merkmale eines Verwaltungs-
akts nach Art. 35 VwVfG. Der Antragsteller hat inso-
weit alle rechtlichen Möglichkeiten, gegen den Ver-
waltungsakt vorzugehen. Das kann beispielsweise
dann der Fall sein, wenn die Behörde unverhältnismä-
ßige Auflagen festlegt, die vom Veranstalter nicht ein-
gehalten werden können. 

Kein Rechtsanspruch auf Erlaubniserteilung

Nach § 29 Abs. 2 StVO besteht allerdings kein Rechts-
anspruch auf Erteilung der Erlaubnis. Der Erlaubnis-
empfänger hat nur ein Recht auf fehlerfreie Ermes-
sensentscheidung der Erlaubnisbehörde. Das gilt bei
anderen Genehmigungsverfahren nicht. Beispiels-
weise besteht im Baurecht ein Rechtsanspruch auf Er-
teilung der Baugenehmigung, wenn den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften entsprochen wird. 

Vertrauensverhältnis zwischen Erlaubnisbehör-
de und Veranstalter

Zwischen dem Erlaubnisnehmer und der Erlaubnisbe-
hörde besteht ein gewisses Vertrauensverhältnis. Das

Verwaltungsakt

Fehlerfreie
 Ermessens -

entscheidung

Vertrauensverhältnis
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heißt, wenn eine Veranstaltung über Jahre hinweg ge-
nehmigt wurde, dann kann die Erlaubnisbehörde für
die Zukunft nicht ohne zwingenden Grund die Erlaub-
nis versagen. 

Gleichbehandlungsgrundsatz für die Erlaubnis
nach der StVO

Der Erlaubnisempfänger kann sich darauf berufen,
dass vergleichbare Veranstaltungen vorangehend von
der Erlaubnisbehörde genehmigt wurden. Insofern be-
steht ein gewisser Anspruch auf Gleichbehandlung,
der sich aus dem Gleichbehandlungsgrundsatz nach
Art. 3 GG ergibt. Besteht ein Vertrauensverhältnis im
Hinblick auf eine langjährige Verwaltungspraxis, kann
sich der Veranstalter auf diese Verwaltungspraxis be-
rufen und ggf. rechtlich dagegen vorgehen (Selbstbin-
dung der Verwaltung). 

Wurde beispielsweise eine Veranstaltung in der Ver-
gangenheit über mehrere Jahre hinweg genehmigt,
dann kann sich der Antragsteller in gewisser Hinsicht
darauf verlassen, dass die Erlaubnisbehörde ihre Ver-
waltungspraxis nicht ohne triftigen Grund ändert. Der
Antragsteller hat diesbezüglich ein schutzwürdiges
Vertrauensverhältnis, das ggf. in einem Rechtsstreit
ausschlaggebend sein kann. 

Gleichbehandlungsgrundsatz für die Sondernut-
zungserlaubnis nach Straßenrecht

Ähnlich sieht es auch bei der Erteilung der Sonder-
nutzungserlaubnis nach Straßenrecht aus. Wird für
 eine Veranstaltung eine Sondernutzungserlaubnis er-
teilt, dann ist der Straßenbaulastträger verpflichtet,
in ähnlichen Fällen ebenfalls eine Sondernutzungser-

Selbstbindung 
der Verwaltung
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laubnis zu erteilen (auch hier Selbstbindung der Ver-
waltung). 

Aus der Gleichbehandlungspflicht des Art. 3 Abs. 1 GG
kann sich im Einzelfall ein Rechtsanspruch des Veran-
stalters auf Erteilung der Sondernutzungserlaubnis er-
geben.

Anspruch des Veranstalters auf fehlerfreie
 Ermessensausübung bei Sondernutzung

Auch bei der Sondernutzungserlaubnis nach Straßen-
recht besteht im Grunde nur ein Anspruch des Veran-
stalters auf fehlerfreie Ermessensausübung der Stra-
ßenbaubehörde. Insoweit besteht deshalb grundsätz-
lich kein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Sonder-
nutzungserlaubnis.

Besondere Zuständigkeitsbestimmungen des
Straßenrechts

Die Straßenverkehrsbehörde erlaubt zugleich die
Sondernutzung der Straße. Die Sondernutzungser-
laubnis, als öffentlich-rechtliche Gestattung, wird in
die Erlaubnis nach § 29 StVO integriert. 

§ 8 Abs. 6 FStrG oder Art. 21 BayStrWG (Bayern) ent-
hält eine besondere Zuständigkeitsbestimmung. Diese
besondere Zuständigkeitsregelung ist auf Bundesstra-
ßen und anderen Straßen nach den Straßengesetzen
der Länder anzuwenden. Zu beachten ist, dass diese
besondere Zuständigkeitsregelung nicht in allen Lan-
desstraßengesetzen enthalten ist. Wenn nach den Vor-
schriften des Straßenverkehrsrechts eine Erlaubnis für
eine übermäßige Straßenbenutzung oder eine Aus-
nahmegenehmigung erforderlich ist, bedarf es im

0
1
/1

5

2.9.5 Seite 10

Abgrenzung zwischen
§§ 29, 45 und 46 StVO



Grunde keiner Sondernutzungserlaubnis der Straßen-
baubehörde. Die hierfür zuständige Straßenverkehrs-
behörde hat vor ihrer Entscheidung das Einverneh-
men mit der sonst für die Sondernutzungserlaubnis zu-
ständigen Behörde herzustellen. Die von der Straßen-
baubehörde geforderten Bedingungen, Auflagen und
Sondernutzungsgebühren sind dem Erlaubnisnehmer
aufzuerlegen.

Kosten. die im Zusammenhang mit der Erlaubnis-
erteilung nach § 29 Abs. 2 StVO und mit der
Sondernutzung der Straße anfallen

Bei den Kosten muss nach den betroffenen Rechtsbe-
reichen unterschieden werden. Bei einer Erlaubnis
nach § 29 Abs. 2 StVO fallen im Grunde Kosten (Ge-
bühren und Auslagen) nach der Gebührenordnung für
Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) an. Rechts-
grundlage für den Vollzug der GebOSt ist § 6a Abs. 2
StVG. Die GebOSt beruht auf dem StVG. Für Amts-
handlungen nach diesen Rechtsvorschriften (z. B.
StVO, GebOSt) sind Kosten zu erheben. Die Kosten für
den Verwaltungsaufwand, der bei der Behörde ange-
fallen ist, werden dem Veranstalter auferlegt. Kosten-
schuldner ist, wer die Amtshandlung veranlasst hat. In
der Regel wird das bei Veranstaltungen der Veranstal-
ter sein. 

Die Behörde legt die Kosten (Gebühren und Ausla-
gen) nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im
Straßenverkehr (GebOSt) fest. Nach der Gebührenta-
riftabelle Abschnitt 2 Gebührentarifziffer 263 GebOSt
ist für Veranstaltungen ein Gebührenrahmen in Höhe
von 10,20 bis 767,00 Euro festgelegt. Bei größeren Ver-
anstaltungen mit außergewöhnlich hohem Verwal-
tungsaufwand ist ein Gebührenrahmen von 767,00 bis

Anfallende Kosten

Gebührenrahmen
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2.301,00 Euro vorgesehen. Die Gebühren und Ausla-
gen beziehen sich grundsätzlich auf den Aufwand, der
im Rahmen des Verwaltungsverfahrens bei der Stra-
ßenverkehrsbehörde für die Erteilung der Erlaubnis
angefallen ist. Auslagen sind in § 2 GebOst geregelt.
Danach können Entgelte für Zustellungen durch die
Post erhoben werden. Zudem können die Aufwendun-
gen für den Einsatz von Dienstwagen bei Dienstge-
schäften außerhalb der Dienststelle als Auslagen in
Ansatz gebracht werden. 

Darüber hinaus können auch die Kosten, die bei-
spielsweise für Sachverständige und für entsprechen-
de Gutachten anfallen, vom Veranstalter verlangt wer-
den. 

Umfang der Gebühren und Auslagen nach der
GebOSt 

Die Gebührentatbestände nach der Gebührenordnung
für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) enthal-
ten nicht die Sondernutzungsgebühren des Straßen-
baulastträgers. Sondernutzungsgebühren können bei-
spielsweise für notwendige Beschilderungsmaßnah-
men anfallen. Das sind beispielsweise Kosten für die
Beschaffung, die Aufstellung, den Unterhalt und den
Abbau von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtun-
gen. Auch die Kosten, die dem Straßenbaulastträger
für Reinigungsarbeiten anfallen, sind von der GebOst
nicht erfasst. Diesbezüglich besteht in straßenrecht-
licher Hinsicht die Möglichkeit, die anfallenden Kos -
ten zu erheben. Die Sondernutzungsgebühren nach
den Straßengesetzen (FStrG, BayStrWG) werden ge-
sondert erhoben. 

Sondernutzungs -
gebühren
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Entweder werden die Sondernutzungskosten, die
durch die Veranstaltung angefallen sind, in die Erlaub-
nis nach § 29 Abs. 2 StVO integriert (vgl. § 8 Abs. 6
Satz 3 FStrG o. Art. 21 BayStrWG) oder die Kosten wer-
den mit gesondertem Kostenbescheid durch die Stra-
ßenbauverwaltung erhoben. 

Öffentlich-rechtlicher Erstattungsanspruch des
Straßenbaulastträgers gegenüber dem Veranstal-
ter

Straßensondernutzungen können vom Straßenbaulast-
träger nach § 8 Abs. 2a FStrG oder nach den Landes-
straßengesetzen (z. B. Art. 18 Abs. 3 BayStrWG) abge-
rechnet werden. Bei dieser gesetzlichen Kostentra-
gungsverpflichtung des Veranstalters gegenüber dem
Straßenbaulastträger handelt es sich um einen öffent-
lich-rechtlichen Erstattungsanspruch. Der Veranstalter
hat dem Straßenbaulastträger alle Kosten zu ersetzen,
die diesem durch die Sondernutzung der Straße ent-
stehen. 

Zu berücksichtigen ist, dass der Veranstalter in diesem
Zusammenhang nicht für sämtliche Kosten, die in ei-
nem noch so losen Zusammenhang mit der Sonder-
nutzung stehen, aufkommen muss. Ein adäquater Kau-
salzusammenhang ist erforderlich. Der Straßenbau-
lastträger hat die Möglichkeit, die anfallenden Kosten
mit eigenem Bescheid zu erheben. Kommt der Veran-
stalter der Bezahlung nicht nach, kann der Straßen-
baulastträger mit einem Leistungsbescheid gegenüber
dem Veranstalter die angefallenen Kosten nach Ver-
waltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz gel-
tend machen. Die Abrechnung der Sondernutzungs-
kosten erfolgt insoweit nicht nach der Gebührenord-
nung für Maßnahmen im Straßenverkehr, sondern

Gesetzliche Kosten-
tragungspflicht

Öffentlich-rechtlicher
Erstattungsanspruch
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nach den Straßengesetzen (FStrG, BayStrWG). Eine
Satzung ist für die Erhebung der anfallenden Sonder-
nutzungskosten nicht erforderlich.

Zu Nr. 2 

Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO

Fast jede öffentlich-rechtliche Vorschrift sieht vor, dass
unter bestimmten Umständen Ausnahmen erteilt wer-
den können. Ebenso besteht die Möglichkeit, Ausnah-
men von der Straßenverkehrsordnung zu erteilen.
Nach § 46 StVO besteht für die Straßenverkehrsbehör-
de die Möglichkeit, dass von generellen straßenver-
kehrsrechtlichen Regelungen in sachlich besonders
gelagerten Einzelfällen Ausnahmen erteilt werden
können. Diese Möglichkeit besteht im Grunde so lan-
ge, wie die rechtfertigende besondere Ausnahmesitu-
ation andauert. Mit der StVO werden nur grundsätz -
liche Regelungen getroffen. Einzelinteressen werden
nicht berücksichtigt. Mit § 46 StVO besteht für die Stra-
ßenverkehrsbehörde die Möglichkeit, Ausnahmen von
den Vorschriften der StVO zu erteilen. 

Die Ausnahmegenehmigung ist ein Verwaltungsakt,
der gegenüber dem Antragsteller wirkt. Wie bei allen
Maßnahmen nach der StVO besteht für den Antrag-
steller kein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aus-
nahmegenehmigung. Der Verwaltungsbehörde ist mit
der Verwaltungsvorschrift zu § 46 StVO und der dazu
ergangenen Rechtsprechung ein enger Beurteilungs-
rahmen vorgegeben. Eine Ausnahmegenehmigung zu
erteilen ist daher nur in besonders dringenden Fällen
gerechtfertigt. An den Nachweis solcher Dringlichkei-
ten sind strenge Anforderungen zu stellen. Insbeson-

Ausnahme -
genehmigungen
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dere hat der Antragsteller darzulegen, welche be-
sonders wichtigen Interessen er für die Erteilung einer
Ausnahmegenehmigung anführt. Sinn der Ausnahme-
möglichkeit nach § 46 StVO ist es nicht, die gesetzliche
Regelung als solche ohne Vorliegen besonderer Um-
stände durch eine Genehmigung im Einzelfall außer
Kraft zu setzen. 

Vielmehr muss die besondere Ausnahmesituation her-
ausgestellt werden. In verwaltungsrechtlicher Hinsicht
ist der Adressat der Ausnahmegenehmigung – wie bei
der Erlaubnis – der Antragsteller. Die Verwaltungs-
grundsätze sind mit der Erteilung einer Erlaubnis nach
§ 29 Abs. 2 StVO vergleichbar. Die Ausnahmegeneh-
migung ist gegenüber dem Antragsteller ein begünsti-
gender Verwaltungsakt. Ein Anspruch auf Erteilung ei-
ner Ausnahmegenehmigung besteht im Grunde nicht.
Der Antragsteller hat nur einen Anspruch gegenüber
der Behörde auf ermessensfehlerfreie Entscheidung. 

Kosten und Gebühren in Zusammenhang mit der
Ausnahmegenehmigung

Die Gebühren sind nach der Gebührenordnung für
Maßnahmen im Straßenverkehr festzulegen. Nach der
Gebührentariftabelle Abschnitt 2 Gebührentarifziffer
264 GebOSt ist für eine Ausnahmegenehmigung nach
der StVO ein Gebührenrahmen in Höhe von 10,20 bis
767,00 Euro festgelegt. 

Zu unterscheiden ist bei der Ausnahmegenehmigung
nach § 46 StVO, dass der Aufwand, der bei der Behör-
de angefallen ist, und der wirtschaftliche Vorteil des
Antragstellers bei der Gebührenbemessung zu berück -
sichtigen sind.
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Zu Nr. 3 

Verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 Abs. 1

StVO 

Die verkehrsrechtliche Anordnung nach § 45 StVO
hebt sich deutlich von der Erlaubnis und der Ausnah-
megenehmigung ab. § 45 StVO ist grundsätzlich auf
den Schutz der Allgemeinheit und nicht auf die Wah-
rung von Einzelinteressen gerichtet. Die einzelne Per-
son hat im Grunde gegenüber der Behörde nur einen
Anspruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung. An-
spruch des Bürgers auf verkehrsregelndes Einschrei-
ten der Behörde besteht aus rechtlichen Gründen
nicht. 

In bestimmten Ausnahmefällen kann ein Anspruch
hergeleitet werden, wenn die Verletzung von öffent-
lich-rechtlich geschützten Individualinteressen in Be-
tracht kommt. Die Behörde ist gehalten, wenn die Si-
cherheit oder Ordnung des Straßenverkehrs beein-
trächtigt ist, tätig zu werden. Das ist Amtspflicht der
Straßenverkehrsbehörde. Im Wesentlichen richtet sich
die Eingriffszuständigkeit der Behörde nach der Si-
cherheit und/oder Ordnung im Straßenverkehr. Im
Grunde muss eine konkrete Gefahr vorliegen. Eine ge-
nerelle oder abstrakte Gefahr reicht nicht aus, um ver-
kehrsbehördliche Maßnahmen zu veranlassen. Gene-
relle, abstrakte Gefahren sind vom Gesetzgeber zu be-
kämpfen und mittels entsprechenden Maßnahmen ab-
zuwenden. Eine konkrete Gefahr kann dann vorliegen,
wenn beispielsweise der Ausbauzustand der Straße
Mängel aufweist oder wenn massive Verkehrsströme
zusammengeführt werden und deshalb eine Verkehrs-
regelung erforderlich wird. 

Amtspflicht der
Straßenverkehrs -

behörde
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Neben der Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
sind in § 45 Abs. 1 bis 1f StVO weitere konkrete Tat -
bestände beschrieben. Beispielsweise kann die Stra-
ßenverkehrsbehörde zum Schutz der Wohnbevölke-
rung vor Lärm und Abgas Anordnungen treffen (§ 45
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO). Die einzelnen Tatbestände
sind unbestimmte Rechtsbegriffe, die verwaltungs-
rechtlich voll nachprüfbar sind. Die von der Straßen-
verkehrsbehörde verfügten Maßnahmen beziehen
sich auf Verkehrsregelungen mit Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen. Im Grunde werden Verkehrs-
beschränkungen, Verkehrsumleitungen und Verkehrs-
verbote durch die Straßenverkehrsbehörde angeord-
net. 

Anwendbarkeit der StVO

Maßnahmen nach § 45 StVO sind auf alle öffentlichen
Verkehrsflächen und auf faktisch öffentlichen Ver-
kehrsflächen anwendbar. Eine öffentlich-rechtliche
Widmung nach Straßenrecht ist nicht erforderlich. 

Das heißt, auch eine Privatfläche kann als öffentliche
Verkehrsfläche i. S. d. StVO gelten und Anordnungen
der Verkehrsbehörde erforderlich machen. Nur die
Straßenverkehrsbehörde ist berechtigt, verkehrsbe-
hördliche Maßnahmen anzuordnen. Insbesondere be-
stimmt die Straßenverkehrsbehörde, wo welche Ver-
kehrszeichen anzubringen oder zu entfernen sind. Das
gilt für alle Verkehrsflächen, die nach der StVO als öf-
fentliche oder faktisch öffentliche Verkehrsflächen an-
zusehen sind. Diese Befugnis nennt man auch Ver-
kehrsregelungsbefugnis oder Verkehrsregelungspflicht
der Straßenverkehrsbehörde. Die Straßenverkehrsbe-
hörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen,
ob sie verkehrsrechtliche Maßnahmen verfügt. 

Verkehrsregelungs-
befugnis und -pflicht
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Beachtung des Übermaßverbots und des Ermes-
senes durch die Straßenverkehrsbehörde

Verkehrsregelnde Maßnahmen durch die Straßenver-
kehrsbehörde dürfen nur im Lichte des Übermaßver-
bots, der Eigentumsgarantie und den Grundrechten
getroffen werden. Zudem ist bei jeder verkehrsregeln-
den Maßnahme nach pflichtgemäßem Ermessen zu
verfahren. 

Ermessen der Straßenverkehrsbehörde, Abgren-
zung zum Privatrecht

Das Ermessen der Straßenverkehrsbehörde ist öffent-
lich-rechtlicher Natur. Das Ermessen der Straßenver-
kehrsbehörde bei verkehrsbehördlichen Anordnun-
gen darf nicht durch privatrechtliche Vereinbarungen
eingeschränkt oder gar auf „null“ reduziert werden.
Beispielsweise darf das Ermessen der Straßenver-
kehrsbehörde nicht durch eine privatrechtliche Zusi-
cherung gegenüber einem Anlieger eingeschränkt
werden. 

Ein privatrechtlicher Vertrag darf nicht zum Inhalt ha-
ben, dass von der Straßenverkehrsbehörde bestimmte
verkehrsrechtliche Maßnahmen (z. B. Geschwindig-
keitsbegrenzungen) zu verfügen sind. 

Verkehrsbehördliche Anordnung gegenüber dem
Straßenbaulastträger

Mit der verkehrsrechtlichen Anordnung werden Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (z. B. Licht-
zeichenanlagen, Schranken, Parkuhren, Parkscheinau-
tomaten) von der zuständigen Straßenverkehrsbehör-
de grundsätzlich gegenüber dem Straßenbaulastträger
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verkehrsbehördlich angeordnet. Verkehrsrechtliche
Anordnungen dürfen sich nur auf Verkehrszeichen,
Verkehrseinrichtungen und auf die in § 45 StVO ge-
nannten Tatbestände beziehen. Andere Anordnungs-
gründe dürfen nicht herangezogen werden. 

Beispielsweise ist es nicht möglich, mit einer ver-
kehrsrechtlichen Anordnung den Einsatz der Polizei
oder der Feuerwehr für die Absicherung einer Veran-
staltung anzuordnen. Hierzu ist keine Rechtsgrundlage
in der StVO vorhanden. Der Einsatz der Feuerwehr
oder der Polizei für eine Veranstaltung kann gegen -
über dem Veranstalter als Auflage in der Erlaubnis
nach § 29 Abs. 2 StVO verfügt werden. In der Erlaubnis
kann dem Veranstalter auferlegt werden, dass er die
Absicherung der Veranstaltung an bestimmten Stellen
und Knotenpunkten durch die Polizei oder Feuerwehr
sicherzustellen hat. Hierzu hat sich der Veranstalter
vor der Veranstaltung entsprechende Zusicherungen
der zuständigen Behörden einzuholen. Die anfallen-
den Kosten für den Einsatz der Feuerwehr oder der
Polizei hat der Veranstalter mit den zuständigen Be-
hörden zu vereinbaren.    

Verkehrsbehördliche Anordnungen gegenüber
dem Straßenbaulastträger

Grundsätzlich müssen verkehrsrechtliche Anordnun-
gen gegenüber dem zuständigen Straßenbaulastträger
angeordnet werden. 

Gegenüber Privatpersonen dürfen keine verkehrsbe-
hördlichen Anordnungen erlassen werden. Der Adres-
sat einer verkehrsbehördlichen Anordnung muss eine
staatliche Stelle sein. In diesem Zusammenhang muss
in verwaltungsrechtlicher Hinsicht berücksichtigt wer-
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den, dass die Anordnung gegenüber dem Straßenbau-
lastträger keinen Verwaltungsakt i. S. d. Verwaltungs-
rechts darstellt. Es mangelt an der Außenwirkung. Die
Anordnung gegenüber dem Straßenbaulastträger ist
ein Verwaltungsinternum. Der Verwaltungsakt wird
der Öffentlichkeit durch Aufstellung der Beschilde-
rung mit Verkehrszeichen bekannt gegeben. Mit Auf-
stellung der Verkehrszeichen wirkt die Regelung in
Form der Allgemeinverfügung gegenüber dem Ver-
kehrsteilnehmer. 

Ab Zeitpunkt der Aufstellung des Verkehrszeichens
und konkludenter Bekanntgabe des Verwaltungsaktes
hat der Verkehrsteilnehmer die Möglichkeit, gegen das
Verkehrszeichen verwaltungsgerichtlich vorzugehen.
Mit der verkehrsbehördlichen Anordnung der Stra-
ßenverkehrsbehörde wird der Straßenbaulastträger
verpflichtet, die Beschilderung zu beschaffen, anzu-
bringen und zu unterhalten (§ 45 Abs. 5 StVO).

Verknüpfung bei faktisch öffentlichen Verkehrs-
flächen

§ 45 Abs. 5 StVO sieht vor, dass für die Beschaffung,
die Anbringung und für den Unterhalt von Verkehrs-
zeichen und Verkehrseinrichtungen der Straßenbau-
lastträger zuständig ist. Bei Privatstraßen oder Privat-
wegen (faktisch öffentlicher Verkehr) ist der Eigentü-
mer der Verkehrsfläche für diese Aufgaben zuständig.
Gegenüber der Privatperson kann in rechtlicher Hin-
sicht keine verkehrsbehördliche Anordnung erlassen
werden. 

Dies liegt darin begründet, dass die Stellung des Stra-
ßenbaulastträgers gegenüber der Straßenverkehrsbe-
hörde eine andere ist als die Stellung einer Privatper-
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son gegenüber der Straßenverkehrsbehörde. Gegen
die verkehrsbehördliche Anordnung der Straßenver-
kehrsbehörde kann der Straßenbaulastträger keine
Rechtsmittel einlegen. Der Straßenbaulastträger kann
gegen verkehrsbehördliche Anordnungen der Stra-
ßenverkehrsbehörde nur marschieren. Die Zweck -
mäßigkeit von Aufstellungsanordnungen für Verkehrs-
zeichen und Verkehrseinrichtungen hat der Straßen-
baulastträger nicht nachzuprüfen. Der Straßenbaulast-
träger hat die Möglichkeit zu einer Gegenvorstellung
oder einer Einwendung, die bei der vorgesetzten
Dienststelle einzureichen ist. Andere Rechtsmittel sind
im Grunde nicht zugelassen.

Rechtsverhältnis der Privatperson gegenüber der
Straßenverkehrsbehörde

Sind Privatpersonen Eigentümer von faktisch öffent-
lichen Verkehrsflächen, dann liegt ein besonderes
Rechtsverhältnis vor. Dieses Rechtsverhältnis ist nicht
mit dem Rechtsverhältnis des Straßenbaulastträgers
gegenüber der Straßenverkehrsbehörde zu verglei-
chen. Die Privatperson wird von der Straßenverkehrs-
behörde mit Bescheid verpflichtet, Verkehrszeichen
oder Verkehrseinrichtungen zu beschaffen, zu unter-
halten, anzubringen und zu entfernen (§ 45 Abs. 5
StVO). Der Bescheid, der gegenüber der Privatperson
erlassen wird, ist ein Verwaltungsakt und kann recht-
lich bereits im Vorfeld angefochten werden. Auf Pri-
vatflächen, die faktisch öffentlich sind, ist grundsätz-
lich die Straßenverkehrsbehörde zur Verkehrsregelung
verpflichtet. Die Straßenverkehrsbehörde entscheidet
nach pflichtgemäßem Ermessen, ob eine Verkehrsre-
gelung erforderlich ist. 

Besonderes
Rechtsverhältnis
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Der Straßenverkehrsbehörde obliegt die Verkehrsrege-
lungspflicht bei faktisch öffentlichen oder tatsächlich
öffentlichen Verkehrsflächen. Privatpersonen, die Ei-
gentümer einer faktisch oder tatsächlich öffentlichen
Verkehrsfläche sind, dürfen keine Verkehrsregelungen
treffen. Das ist der Straßenverkehrsbehörde vorbehal-
ten. Dies ergibt sich auch aus der Amtspflicht der Be-
hörde, die Verkehrsregelungen treffen muss, wenn die
Sicherheit oder Ordnung im Straßenverkehr beein-
trächtigt wird. Insoweit gibt es keine Zuständigkeit an-
derer Stellen zum Erlass von verkehrsbehördlichen
Anordnungen. 

Verkehrsregelungsbefugnis und Aufstellen von
Verkehrszeichen

Die Verkehrsregelung obliegt der Straßenverkehrsbe-
hörde. Die Straßenverkehrsbehörde bestimmt, wo und
welche Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen
anzubringen oder zu entfernen sind (§ 45 Abs. 3
StVO). Die Straßenverkehrsbehörden tragen hierzu die
Verantwortung.  

Privatpersonen dürfen keine Verkehrsregelungen vor-
nehmen und sind auch nicht befugt, im öffentlichen
Verkehrsraum Verkehrszeichen oder Verkehrseinrich-
tungen aufzustellen. Für das Aufstellen von Verkehrs-
zeichen und Verkehrseinrichtungen ist eine entspre-
chende Fachkunde erforderlich, die von Privatperso-
nen in der Regel nicht nachgewiesen werden kann. In-
sofern müssen sich Privatpersonen, die eine faktisch
öffentliche Verkehrsfläche unterhalten, geeignetes Per-
sonal auswählen und sich dessen Hilfe bedienen. Wer-
den Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen von
Privaten in den Verkehr gebracht, dann handelt es
sich um nichtige Verwaltungsakte, die vom Verkehrs-

Verkehrsregelungs -
pflicht
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teilnehmer nicht beachtet werden müssen. Die Stra-
ßenverkehrsbehörde ist auch nicht berechtigt, Privat-
personen die Befugnis zu erteilen, amtliche Verkehrs-
zeichen in Wirkung zu setzen (BayVGH 17.12.1991).

Personal für das Aufstellen von Verkehrszeichen
und Verkehrseinrichtungen

Geeignetes Personal ist bei den Kommunen, die Stra-
ßenbaulastträger sind, in der Regel vorhanden. Die
Straßenverkehrsbehörde muss die Privatperson mit
Bescheid entsprechend verpflichten. Mit Auflagen ist
einer Falschinterpretation vorzubeugen. Insbesondere
ist auf die rechtlichen Konsequenzen hinzuweisen,
wenn von Privaten Verkehrszeichen aufgestellt wer-
den. 

Die Kosten, die für die Beschaffung, Aufstellung, den
Unterhalt und Abbau von Verkehrszeichen oder Ver-
kehrseinrichtungen anfallen, hat bei faktisch öffent-
lichen Verkehrsflächen der Eigentümer, sprich die Pri-
vatperson, zu tragen (§ 5b Abs. 1 Satz 2 StVG).

Intention der StVO und die verkehrsrechtliche
Anordnung

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist grundsätzlich
auf den Schutz der Allgemeinheit gerichtet. Wahrung
von Einzelinteressen sieht § 45 StVO zunächst nicht
vor. Alle von der Behörde getroffenen verkehrsrecht-
lichen Anordnungen müssen den Verwaltungsgrund-
sätzen der Notwendigkeit, Erforderlichkeit und der
Verhältnismäßigkeit entsprechen. Der Bürger hat im
Grunde keinen subjektiven öffentlichen Rechtsan-
spruch auf Erlass einer verkehrsbeschränkenden Maß-
nahme (z. B. Geschwindigkeitsbeschränkung mit Zei-

0
1
/1

5

Seite 23 2.9.5
Abgrenzung zwischen
§§ 29, 45 und 46 StVO



chen 274 StVO). Der Bürger hat immer nur einen An-
spruch auf ermessensfehlerfreie Entscheidung der Be-
hörde. Das Ermessen der Straßenverkehrsbehörde bei
der Beurteilung, ob Verkehrszeichen oder Verkehrs-
einrichtungen aufzustellen sind, ist dabei inhaltlich
durch das Erfordernis der Sicherheit und Ordnung im
Straßenverkehr eingeschränkt. 

Adressat der verkehrsrechtlichen Anordnung ist im-
mer der zuständige Straßenbaulastträger. Das ist bei
qualifizierten Straßen (Bundes-, Staats- und Kreisstra-
ßen) in Bayern das staatliche Straßenbauamt oder die
entsprechende Landkreisbehörde. Bei Gemeindestra-
ßen/Ortsstraßen ist das i. d. R. der gemeindliche Bau-
hof. 

Anordnung und Verwaltungsakt

Die verkehrsrechtliche Anordnung ist insofern kein
Verwaltungsakt nach Art. 35 BayVwVfG, da es an der
notwendigen Außenwirkung mangelt. Die Anordnung
der Straßenverkehrsbehörde an die Straßenbehörde
stellt vor Vollzug (Aufstellung der Verkehrszeichen/
Verkehrseinrichtungen) noch keine Regelung mit
Rechtswirkung gegenüber den Verkehrsteilnehmern
dar. Eine Anfechtung durch den Bürger scheidet in
diesem Stadium aus. Erst die Umsetzung der verkehrs-
rechtlichen Anordnung durch den Straßenbaulastträ-
ger wirkt als Verwaltungsakt unmittelbar gegenüber
dem Bürger. 

Mit der Aufstellung der angeordneten Verkehrszeichen
wird der Verwaltungsakt öffentlich und ordnungsge-
mäß bekannt gegeben. Das im öffentlichen Verkehrs-
raum stehende Verkehrszeichen ist als Verwaltungsakt
in Form der Allgemeinverfügung zu qualifizieren
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(Art. 35 Satz 2 BayVwVfG, § 35 Satz 2 VwVfG). Dem
Bürger stehen dann die Möglichkeiten des Verwal-
tungsverfahrensgesetzes (VwVfG) und der Verwal-
tungsgerichtsordnung (VwGO) zur Verfügung. Das
heißt, dass gegen jedes Verkehrszeichen Widerspruch
und Klage verwaltungsrechtlich möglich ist. Ist der
Verwaltungsakt „Verkehrszeichen“ rechtswidrig und
ist der Kläger in seinen Rechten verletzt, kann das
 Gericht den Verwaltungsakt aufheben. 

Adressat der verkehrsrechtlichen Anordnung 

Adressat der verkehrsbehördlichen Anordnung ist der
Straßenbaulastträger. Der Vollzug der Anordnung ob-
liegt dem Straßenbaulastträger. Die für eine Veranstal-
tung notwendigen verkehrsrechtlichen Beschilde-
rungsmaßnahmen z. B. für Umleitungsbeschilderung,
Sperrungen von Straßen mit Verkehrszeichen/Ver-
kehrseinrichtungen und Halteverbote sind vom Stra-
ßenbaulastträger zu vollziehen. Privatpersonen haben
diesbezüglich keine Befugnisse, im öffentlichen Ver-
kehrsraum Beschilderungsmaßnahmen vorzuneh-
men. Für die Aufstellung von Verkehrszeichen bei Ver-
anstaltungen kann eine Übertragung der Befugnisse in
privatrechtlicher Hinsicht auf Dritte erfolgen. Der zu-
ständige Straßenbaulastträger ist und bleibt bei dieser
Konstellation in der ihm obliegenden öffentlich-recht-
lichen Verkehrssicherungspflicht. Der Straßenbaulast-
träger hat in diesem Zusammenhang auch zu prüfen,
ob der mit der Beschilderung beauftragte Dritte die er-
forderliche Fachkenntnis hat, um Beschilderungsmaß-
nahmen im öffentlichen Straßenverkehr vorzuneh-
men. Regelmäßig wird man davon ausgehen können,
dass die Ortsgemeinde entsprechende Kompetenz be-
sitzt, auch im qualifizierten Straßennetz Beschilde-
rungsmaßnahmen ordnungsgemäß durchzuführen.

Fachkenntnis für
Beschilderungs -
maßnahmen
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Versäumt es der Straßenbaulastträger, fachkundiges
Personal auszuwählen, kann ihm in privatrechtlicher
Hinsicht ein Organisationsverschulden unterstellt wer-
den. Haftung nach §§ 823 BGB bzw. 839 BGB ist mög-
lich.

StVO vor dem 01.04.2013

Vor dem 01.04.2013 war in § 45 Abs. 5 Satz 3 StVO ge-
regelt, dass bei Veranstaltungen auf der Straße die Auf-
gaben des an sich zuständigen Straßenbaulastträgers
auf die jeweilige Ortsgemeinde gesetzlich übertragen
werden konnten. Die Ortsgemeinde musste dieser Auf-
gabenübertragung für die Aufstellung von Verkehrszei-
chen oder Verkehrseinrichtungen im Zuge von qualifi-
zierten Straßen (Bundes-, Staats- und Kreisstraßen) zu-
stimmen. Bei wirksamer „Übertragung“ und Zustim-
mung der Ortsgemeinde handelte die Gemeinde
anstelle des an sich zuständigen Straßenbaulastträ-
gers. Die Gemeinde handelte in eigener Verantwor-
tung und Zuständigkeit, nicht etwa im Auftrag des Bau-
lastträgers. Der an sich zuständige Straßenbaulastträ-
ger wurde bei dieser gesetzlichen Übertragung von
der Verpflichtung, Verkehrszeichen und Verkehrsein-
richtungen zu beschaffen, aufzustellen, zu unterhalten
und abzubauen, im vollen Umfang freigestellt. Die je-
weilige Gemeinde musste in rechtlicher Hinsicht für
die Aufgabenübertragung ihr Einvernehmen erteilen.

Die verkehrsrechtliche Anordnung wurde von der Un-
teren Verkehrsbehörde gegenüber der örtlichen Ver-
kehrsbehörde (Gemeinde) erlassen. 

StVO nach dem 01.04.2013

Mit der neuen StVO nach dem 01.04.2013 wurde der
Passus des § 45 Abs. 5 Satz 3 StVO voll gestrichen und

Aufgaben -
übertragung
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aus der StVO herausgenommen. Grund hierfür waren
verfassungsrechtliche Bedenken. Aufgrund der Föde-
ralismusreform und Einführung des Art. 84 Abs. 1
Satz 7 GG ist es dem Staat verwehrt, durch Bundesge-
setz (StVO) Aufgaben auf die Gemeinden oder Ge-
meindeverbände direkt zu übertragen. Ergebnis dieser
Streichung ist nunmehr, dass bei Veranstaltungen, die
auf qualifizierten Straßen (Bundes-, Staats- und Kreis-
straßen) stattfinden, die zuständige Straßenverkehrs-
behörde gegenüber der jeweiligen Ortsgemeinde kei-
ne verkehrsrechtlichen Anordnungen verfügen darf.
Eine Rechtsgrundlage ist in der Straßenverkehrsord-
nung nicht mehr vorhanden. Verkehrsbehördliche An-
ordnungen gegenüber der Gemeinde durch die Unte-
re Verkehrsbehörde sind insoweit nicht mehr möglich.
Der Straßenverkehrsbehörde bleibt die vom Gesetz -
geber vorgesehene Möglichkeit, verkehrsregelnde An-
ordnung gegenüber dem Straßenbaulastträger zu er-
lassen. Dies führt dazu, dass beispielsweise bei einer
Veranstaltung in einer Gemeinde auf einer Bundes-
straße die Absperrung mit Verkehrszeichen und Ver-
kehrseinrichtungen vom zuständigen Straßenbaulast-
träger vorzunehmen ist. Das ist für Bundes- und Staats-
straßen das Staatliche Bauamt; für Kreisstraßen die
Kreisstraßenverwaltung Tiefbau. Der Veranstalter hat
dann die Kosten für den Einsatz des Straßenbaulast-
trägers voll und ganz zu tragen. Für eine durchschnitt-
liche Veranstaltung stehen die Kosten, die vom Stra-
ßenbaulastträger erhoben werden, in wirtschaftlicher
Hinsicht außer Verhältnis. 

Das heißt, die Mehrzahl der Veranstalter kann die an-
fallenden Kosten für die Beschilderungsmaßnahmen
im Zuge von qualifizierten Straßen nicht aufbringen.
Gleichwohl besteht nach wie vor ein großes Interesse
bei den Gemeinden, dass bei ortsüblichen Veranstal-
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tungen, die auf qualifizierten Straßen stattfinden, eine
Übertragung der Verpflichtungen für die Aufstellung
von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen und
für die Absperrung von entsprechenden Straßen auf
die Gemeinden übertragen werden kann. Die Gemein-
den sind grundsätzlich gegenüber ortsüblichen Veran-
staltungen im Gemeindegebiet positiv eingestellt. Ge-
rade in sozialer Hinsicht ist die jeweilige Gemeinde
daran interessiert, dass Veranstaltungen im Gemein-
degebiet reibungslos durchgeführt werden können. 

Übertragungsmöglichkeit der Aufgaben des Stra-
ßenbaulastträgers nach Straßenrecht auf die
Ortsgemeinde

Um die bisherige bewährte Verwaltungspraxis auch
künftig zu ermöglichen, besteht nach dem Straßen-
recht die Möglichkeit, nach wie vor eine gesetzeskon-
forme Verfahrensweise bei ortsüblichen Veranstaltun-
gen durchzuführen. Mit dem Straßenrecht können mit
einer Vereinbarung die Aufgaben des Straßenbaulast-
trägers rechtmäßig auf die Gemeinde übertragen wer-
den. Das heißt, dass die Gemeinde berechtigt ist, an-
stelle des an sich zuständigen Straßenbaulastträgers
zu handeln. Entsprechende Absicherungsmaßnah-
men (z. B. Aufstellen von Verkehrszeichen, Sperrung
von Straßen, Bedienung von Lichtsignalanlagen), die
bei Veranstaltungen auf öffentlichen Verkehrsflächen
erforderlich sind, dürfen bei rechtmäßiger Übertra-
gung durch die jeweilige Gemeinde durchgeführt wer-
den.

Eine rechtmäßige Übertragung der Aufgaben des Stra-
ßenbaulastträgers kann im Rahmen der Sonderbaulast
erfolgen. Mit Abschluss einer öffentlich-rechtlichen

Öffentlich-rechtliche
Sonderbaulast -
vereinbarung
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Sonderbaulastvereinbarung1) nach § 5 Abs. 1 Satz 1
FStrG bzw. Art. 44 Abs. 1 BayStrWG, zwischen den
Baulastträgern und den jeweiligen Ortsgemeinden
kann in rechtlicher Hinsicht eine ordnungsgemäße
Übertragung der Aufgaben des an sich zuständigen
Straßenbaulastträgers auf die Gemeinde erfolgen. Die
nach § 45 Abs. 5 Satz 1 StVO bestehende Verpflichtung
zur Beschaffung, Anbringung, Unterhaltung und Ent-
fernung der Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtun-
gen einschließlich deren Betrieb und Beleuchtung für
eine Veranstaltung nach § 29 Abs. 2 StVO kann inso-
weit vollständig auf die Gemeinde übertragen werden.
Die Übertragung der Baulast, auch in Teilbereichen, ist
nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshofs möglich. 

Mit wirksamer Übertragung tritt die Gemeinde an die
Stelle des Regelbaulastträgers und übernimmt dessen
Rechte und Pflichten und handelt in eigener Verant-
wortung. Der an sich zuständige Straßenbaulastträger
wird im Umfang der Übertragung von seiner Ver-
pflichtung freigestellt.

Die von der Straßenverkehrsbehörde zu erlassende
verkehrsbehördliche Anordnung für die Absicherung
von Straßen bei Veranstaltungen ergeht an den an sich
zuständigen Straßenbaulastträger. Eine Anordnung
gegenüber der Gemeinde scheidet aus, weil eine
Übertragung der Zuständigkeiten nicht nach der StVO
erfolgt, sondern nach Straßenrecht. Die Vereinbarung
der Sonderbaulast wird zwischen dem an sich zustän-
digen Straßenbaulastträger und der jeweiligen Ortsge-
meinde vereinbart. Insofern bleibt es für die Straßen-
verkehrsbehörde bei der bestehenden Zuständigkeit
nach § 45 Abs. 3 i. V. m. Abs. 5 StVO.  

1) Siehe Kunden-Portal 
www.veranstaltungen.forum-kundenportal.de
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Alternative Übertragungsmöglichkeit auf Private 

Die Baulastträger haben die Möglichkeit, in privat-
rechtlicher Hinsicht ihre Aufgaben (z. B. § 45 Abs. 5
Satz 1 StVO) auf Dritte zu übertragen. Beispielsweise
besteht die Möglichkeit, dass der zuständige Straßen-
baulastträger einen Unternehmer mit Beschilderungs-
maßnahmen für eine Veranstaltung beauftragt. Der
Straßenbaulastträger hat diesbezüglich eine gewisse
Organisationsverpflichtung nach Privatrecht. Das
heißt, dass der Straßenbaulastträger einen geeigneten
Unternehmer beauftragen muss, der mit Beschilde-
rungsmaßnahmen vertraut ist und entsprechende Er-
fahrung hat. Nicht vertretbar wäre, wenn der Straßen-
baulastträger erforderliche Beschilderungsmaßnah-
men ohne weitere Prüfung einem antragstellenden
Verein oder einem Veranstalter überträgt. 

Verantwortlichkeit des Straßenbaulastträgers

Werden Beschilderungsmaßnahmen für eine Veran-
staltung durch den Straßenbaulastträger auf Dritte
übertragen, bleibt der Straßenbaulastträger aber bei
dieser Übertragung für die Vollständigkeit und Rich-
tigkeit der Beschilderung voll verantwortlich. Dies be-
gründet sich auch dadurch, dass das Beschaffen, das
Aufstellen, die Unterhaltung und der Abbau von Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen eine Amts-
pflicht der zuständigen Behörde ist und insoweit als
hoheitliche Aufgabe nur im begrenzten Maße auf Drit-
te übertragen werden darf. Der zuständige Straßen-
baulastträger kann sich nicht vollständig von seiner
ihm obliegenden Verkehrssicherungspflicht befreien.
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Ordnungsgemäße Übertragung von Beschilde-
rungsmaßnahmen auf Dritte durch den Straßen-
baulastträger; Haftungsrisiko

Das Haftungsrisiko kann bei ordnungsgemäßer Über-
tragung auf Dritte auf ein Minimum reduziert werden.
Nach den Grundsätzen des Schuldrechts (unerlaubte
Handlung) im BGB besteht die Möglichkeit, i. S. v.
§ 831 BGB (Amtshaftung) sich durch den Nachweis ei-
ner ordnungsgemäßen Auswahl und Leitung eines
Verrichtungsgehilfen der Haftung für die vom Verrich-
tungsgehilfen verursachten Schäden zu entziehen.

Übertragung von Beschilderungsmaßnahmen auf
Gemeinden

Werden Beschilderungsmaßnahmen nach § 45 Abs. 5
StVO auf die jeweilige Ortsgemeinde privatrechtlich
übertragen, kann man davon ausgehen, dass die Aus-
wahl des für die Verrichtung Bestellten auf jeden Fall
sorgfältig vorgenommen wurde. 

Dem an sich zuständigen Straßenbaulastträger kann in
solchen Fällen im Grunde kein Organisationsverschul-
den vorgeworfen werden. Die Ortsgemeinden haben
regelmäßig das Personal und auch das erforderliche
Fachwissen, um Verkehrszeichen und Verkehrsein-
richtungen im öffentlichen Straßenraum aufzustellen.
Zudem haben die Ortsgemeinden entsprechende Be-
schilderungserfahrung, weil sie im Gemeindestraßen-
netz die gleichen Aufgaben wahrnehmen wie ein Stra-
ßenbaulastträger im qualifizierten Straßennetz. 

Eine schriftliche Vereinbarung zwischen Straßenbau-
lastträger und Ortsgemeinde wird diesbezüglich für
die Praxis empfohlen. Diese Möglichkeit der Übertra-
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gung der Aufgaben des Straßenbaulastträgers kann als
Alternative zur Sonderbaulast angesehen werden.
Wenngleich die Übertragung im Rahmen der Sonder-
baulast für den Straßenbaulastträger aus haftungs-
rechtlicher Sicht die bessere Variante darstellt, weil er
völlig von seinen Pflichten befreit wird. 

Kostenerhebung gegenüber dem Veranstalter

Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen, die
gegenüber dem Straßenbaulastträger erlassen wer-
den, sind kostenbefreit (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 1 GebOSt).
Aufwendungen, die mit der Ausfertigung der verkehrs-
behördlichen Anordnung anfallen, können von der Er-
laubnisbehörde dem Veranstalter im Rahmen der Er-
laubnisgebühr (vgl. Gebührenziffer 263 des Abschnitts
2 der GebOSt) verrechnet werden. 

Veranstaltung auf Privatgrund

Findet eine Veranstaltung auf Privatgrund statt, ist in-
soweit eine Erlaubnis nach § 29 Abs. 2 StVO nicht mög-
lich. Folglich können auch keine Kosten nach der Ge-
bührenziffer 265 der GebOSt erhoben werden. 

Für eine erforderliche verkehrsbehördliche Anord-
nung könnte der Aufwand, der bei der Straßenver-
kehrsbehörde für eine verkehrsrechtliche Anordnung
angefallen ist, mit einem eigenen Kostenbescheid
nach Gebührenziffer 399 der Gebührenordnung für
Maßnahmen im Straßenverkehr erhoben werden. 

Kosten, die beispielsweise beim Straßenbaulastträger
angefallen sind, können nach der GebOst bei Veran-
staltungen auf Privatgrund nicht abgerechnet werden.
In diesen Fällen mangelt es an der Rechtsgrundlage.
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